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Fristen nicht wahr-
nehmen wegen 
Krankheit – geht 
das? 
 
Vor dem Bundesgericht er-
schien die Steuerverwal-
tung des Kanton Genfs und 
ein Steuerpflichtiger. Bei 
der Verhandlung ging um 
die Wiederherstellung einer 
Beschwerdefrist, die der 
Steuerpflichtige nicht 
wahrgenommen hatte. 

Der Steuerpflichtige war 
aufgrund von einer psychi-
schen Krankheit nicht in 
der Lage, seine Angelegen-
heiten zu regeln und ver-
passte eine Beschwerde-
frist. Der Arzt bestätigte, 
dass er unverschuldet an 
der Ausführung seiner Ge-
schäfte verhindert war. 

Der Treuhänder des Steu-
erpflichtigen war als Ver-
treter des Steuerpflichtigen 
auf der Steuererklärung 
auf der ersten Seite ge-
nannt. Er verfügte aber 
nicht explizit über eine 
Vollmacht. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dem Bundesgericht genügt 
bereits die Nennung des 
Treuhänders als genügend. 
Er hätte im Namen seines 
Klienten tätig werden kön-
nen, hat es aber verpasst, 
die Beschwerdefrist wahr-
zunehmen und Einsprache 
zu erheben. Das Bundes-
gericht lehnte die Wieder-
herstellung der Frist ab.  

Der Steuerpflichtige muss 
sich die Untätigkeit seines 
Vertreters, des Treuhän-
ders anrechnen lassen.  
(Quelle: BGE 2C_737/ 
2018 vom 20.6.2019)  
 
Neuer Bundesge-
richtsentscheid zur 
Videoüberwachung 
am Arbeitsplatz 
 
Das Bundesgericht hatte zu 
entscheiden, ob polizeilich 
angeordnete Videoaufnah-
men in den Geschäftsräu-
men eines Unternehmens 
als Beweise verwertbar 
sind. Der Geschäftsführer-
hatte wegen Verdachts auf 
Diebstahl Strafanzeige ge- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

gen unbekannt erstattet. 
Die Kantonspolizei Solo-
thurn installierte im Unter-
nehmen daraufhin Kame-
ras, die während rund fünf 
Wochen ein Büro mit Kü-
che, wo sich ein Tresor be-
fand, überwachten. Kun-
denbereiche wurden nicht 
überwacht. Die Aufnahmen 
wurden mit der Einwilli-
gung der Geschäftsführer, 
aber ohne Wissen der auf-
genommenen Mitarbeiten-
den vorgenommen. 

Bei der Streitfrage ging es 
darum, ob eine polizeilich 
angeordnete Überwachung 
in die Grundrechte ein-
greift. Ein solcher Eingriff 
wäre von der Staatsan-
waltschaft zu bewilligen, 
was hier nicht der Fall war. 
In der Folge entschied das 
Gericht, dass die Video-
überwachung nicht ver-
wertbar sei, weil sie nur 
von der Polizei angeordnet 
war und Bewilligung von 
der Staatsanwaltschaft 
fehlte.  

Das Bundesgericht wies in 
seinem Urteil auf die Unter 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
schiede zu einer privat-
rechtlichen Überwa-
chung hin. In drei Fällen 
wurden die Überwachun-
gen ohne Wissen der Mitar-
beitenden zugelassen mit 
den folgenden Begründun-
gen: 

- falls die Videoüberwa-
chung nicht das Verhal-
ten des Arbeitnehmers 
umfasst, sondern nur 
die Kasse gefilmt wird 
an der sich die Mitarbei-
tenden sporadisch und 
kurzzeitig aufhalten 

- die Videoüberwachung 
des Kassenraums be-
zweckt die Verhinde-
rung von Straftaten 
durch Dritte, weshalb 
ein Geschäftsinhaber 
ein erhebliches Inte-
resse an einer Überwa-
chung hat. Unter diesen 
Umständen werden die 
Persönlichkeitsrechte 
der Arbeitnehmer ge-
mäss Bundesgericht 
nicht widerrechtlich ver-
letzt 

- die Videoüberwachun-
gen beeinträchtigen die 
Gesundheit der Arbeit-
nehmenden nicht. 

(Quelle: BGE 6B_181/ 
2018 vom 20.12.2018)  

 
Feuerwehreinsatz-
Kosten bezahlt der 
Grundeigentümer 
 
In Rapperswil-Jona stürz-
ten während eines Unwet- 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
ters morsche Bäume eines 
privaten Grundstücks auf 
die Strasse. Die örtliche 
Feuerwehr rückte aus, zer-
kleinerte die Bäume und 
befreite die Strasse vom 
Holz. 

Die Rechnung von CHF 680 
von der Feuerwehr erhielt 
der Grundeigentümer des 
Grundstücks. Er war damit 
nicht einverstanden, da 
seiner Meinung nach, die 
Gemeinde für den Stras-
senunterhalt zuständig sei.  

Das Bundesgericht ent-
schied schlussendlich, dass 
aufgrund der Gesetzesfor-
mulierung es sich hier um 
Sicherungs- und Behe-
bungsmassnahmen gehan-
delt hat. Diese seien im Un-
terschied zu Elementar-
schadenfällen kostenpflich-
tig. (Quelle: BGE 
2C_560/2019 von 22.8.19) 
 
 
Neue Regelung für 
den Kinderabzug 
bei der Bundes-
steuer 
 
Der Kinderabzug für voll-
jährige Kinder in Ausbil-
dung wurde bislang in dem 
Jahr, in dem das Kind voll-
jährig wurde, unterschied-
lich gehandhabt. Das Bun-
desgericht schafft nun 
Klarheit. 

Es entschied sich für eine 
«pro rata temporis»-Lö-
sung. Die Richter urteilten, 
dass das bestehende Ge- 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
setz eine Lücke aufweist 
und wie folgt geschlossen 
wird: Bis zum Tag der Voll-
jährigkeit des Kindes hat 
der alimentenempfan-
gende Elternteil Anspruch 
auf den anteiligen Kin-
derabzug (xx/365), ab die-
sem Tag hingegen der ali-
mentenleistende Elternteil. 
Dies aber nur unter der Vo-
raussetzung, dass die wäh-
rend des ganzen Jahres ge-
leisteten Alimente den Be-
trag von CHF 6‘500 über-
steigen. 

Die vom Bundesgericht ge-
troffene Lösung gilt per so-
fort für alle noch nicht ver-
anlagten Fälle. Die Kantone 
werden wahrscheinlich 
diese Lösung übernehmen. 
(Quelle: BGE 2C_905/2018 
vom 11.3.2019)  
 
Auf die Verjährung 
kann bei Darlehen 
nicht verzichtet 
werden 
 
Zum Zeitpunkt eines Darle-
hen-Vertragsabschlusses 
kann die Verjährung der 
Schuld nicht wegbedungen 
werden.  

Gültig ist aber eine ver-
tragliche Vereinbarung mit 
einem Verjährungsver-
zicht, sobald eine Forde-
rung fällig ist. 

Bei kündbaren Forderun-
gen wie bei Darlehen be-
ginnt die Verjährung mit 
dem Tag, auf den eine Kün-
digung möglich ist. Das ist  
 
 
 
 
 
 



 
 
 
bei unbefristeten Darlehen 
sechs Wochen nach dem 
Abschluss, sofern im Ver-
trag nichts anderes abge-
macht wurde. Ab diesem 
Zeitpunkt kann vereinbart 
werden, dass die Verjäh-
rung des Darlehens nicht 
geltend gemacht wird. Ein 
solcher Verzicht kann je-
weils für maximal zehn 
Jahre erfolgen.  
 
Entschädigung im 
Rahmen eines 
Konkubinats sind 
nicht steuerbar 
 
Freiwillige Unterhaltsbei-
träge für den Konkubinats-
partner wie zum Beispiel 
eine Entschädigung für die 
Haushaltsführung sind we-
der als Einkommen zu ver-
steuern noch abzugsfähig. 
 
Orts- oder quartier-
übliche Mietzinse: 
wie wird vergli-
chen? 
 
Einige Mieter klagen vor 
Gericht auf eine Mietzins-
herabsetzung basierend 
auf «orts- und quartierübli-
che Mietzinse». Welche Be-
dingungen müssen dafür 
vor Gericht erfüllt sein? So-
lange genügend detaillierte 
amtliche Statistiken fehlen, 
müssen die ortsüblichen 
Mietzinse anhand von min-
destens fünf Vergleichs-
objekten ermittelt wer- 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
den. Angesichts der gerin-
gen Zahl gilt für die Ver-
gleichbarkeit ein strenger 
Massstab. Abweichungen 
können nicht in einer Ge-
samtwertung gewichtet 
werden. 

Private Statistiken und In-
serate über Mietangebote 
sind keine tauglichen Be-
weismittel. Erforderlich ist 
der strikte Beweis. Die ein-
fache Untersuchungsma-
xime verpflichtet den Rich-
ter nicht, von sich aus 
Nachforschungen anzustel-
len. (Quelle: BGE 4A_170/ 
2015 vom 16.12.2015)  
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